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Der Bürgermeister informiert 
 

Liebe Berndorferinnen und Berndorfer! 

Mit Riesenschritten 
nähern wir uns der 
Weihnachtszeit und 
somit auch dem 
Jahreswechsel. Das 
Jahr 2025 ließ auf-
grund der anhal-
tend hohen Ener-
giepreise und der 
weltweiten schwie-
rigen wirtschaftli-
chen Situation das 
Wirtschaftswachs-

tum in Österreich stagnieren. Das hemmt nicht 
nur die heimische Wirtschaft, dadurch stehen 
wir vor großen Herausforderungen.  
Trotz Allem was wir zu bewältigen haben, dür-
fen wir uns glücklich schätzen ein Fleckchen 
Erde unsere Heimat zu nennen, auf dem es uns 
im Vergleich zu anderen Regionen dieser Welt 
sehr gut geht.  
Es ist wieder an der Zeit einen Rückblick auf 
das abgelaufene Jahr zu machen.   
 
Fahrradcheck in Berndorf 
Im Frühjahr wurde auf Initiative des e5 Teams 
ein Fahrradcheck organisiert, zu dem rund 70 
begeisterte Radfahrer*innen aus Berndorf 
kamen, um ihre „Drahtesel“ für die Radsaison  
fit zu machen. 
 
Natur in der Gemeinde 
Mit dem Anlegen der Grünfläche entlang der 
Friedhofsmauer konnte das Projekt Natur in 
der Gemeinde abgeschlossen werden. Mit Un-
terstützung des Landesförderprogramms ent-
standen wunderschöne Blühflächen, die Le-
bensraum für Bienen und Insekten bilden. 
 
Löschwasserversorgung Aigen/Wall 
Um die Löschwasserversorgung in den Weilern 
Aigen und Wall sicherzustellen wurde im Zuge 
der Neuerrichtung der Hauptwasserleitung der 
Wassergenossenschaft Lina/Dürnberg (See- 
 

ham) ein Hydrant auf dem Anwesen der Fam. 
Altendorfer errichtet. Herzlichen Dank der WG 
Lina/Dürnberg und Fam. Altendorfer für die 
gute Zusammenarbeit. 
 
Hangentwässerung Aigen 
Der Bau des rd. 700 m³ großen Retentionsbe-
ckens ist abgeschlossen. Die Errichtung des 
Ablaufes für die retentierten Oberflächenwäs-
ser sowie die Generalsanierung des Teilstückes 
der Grabenseestraße von der Perwanger     
Landesstraße bis zum Retentionsbecken erfol-
gen im Frühjahr.  

   
Foto Gemeinde Berndorf 

 
Kindergarten- und Spielplatzerweiterung 
Da der Bedarf für eine Kleinkindgruppe für 
unter Dreijährige für das Kindergartenjahr 
2025/26 festgestellt wurde, ist in den Sommer-
ferien der Einbau eines weiteren Gruppen-
raums und die Erweiterung des Spielplatzes für 
Kinder unter drei Jahren erfolgt.  
 

 
Foto Gemeinde Berndorf 
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Amtseinführung von Pfarrer Mag. Josef 
Brandstätter 
Am 28. September 2025 fand im Zuge des Ern-
tedankfestes die feierliche Installation von 
unserem neuen Pfarrer, Mag. Josef Brandstät-
ter statt. Dechant Dr. Ladislav Kuckovsky verlas 
das Ernennungsdekret und führte die Installa-
tion durch. Im Namen der Gemeinde sowie 
aller Berndorferinnen und Berndorfer heißen  
wir unseren Pfarrer herzlich willkommen und 
wünschen ihm alles Gute und Gottes Segen in 
seinem neuen Aufgabenbereich! 
 
Ergebnisse der Gemeindevertretungssitzung 
vom 24.09.2025 
Frau Susanne Bayer (ÖVP Berndorf) hat ihr 
Mandat in der Gemeindevertretung niederge-
legt. In die Gemeindevertretung für die ÖVP 
Berndorf folgt Frau Claudia Haberl. 
Frau Martina Helminger (ÖVP Berndorf) wurde 
von der ÖVP Fraktion einstimmig als neue Ge-
meinderätin in die Gemeindevorstehung ge-
wählt. Ich möchte mich recht herzlich bei 
Susanne Bayer für die gute Zusammenarbeit in 
der Gemeindevertretung bedanken.  
 
Einstimmig angenommen wurden folgende 
Punkte: 

➢ Die Umbesetzung von Ausschüssen der 
Gemeindevertretung. 
 

➢ Der Ankauf des Altarms des Reiterba-
ches (839m² à € 1,--) im Bereich der 
Bäckerei sowie die kostenfreie Über-
nahme des Bäckerweges im Ausmaß 
von 126m²  
 

➢ Die Erstellung einer Aufschließungspla-
nung und eines raumordnungsfachli-
chen Gutachtens für die mögliche Er-
weiterung des Gewerbegebietes 
Schöchlgründe  

 
➢ Die Abwicklung der Finanzierung der 

Erneuerung der Landesalarm- und 
Warnzentrale von 2025 – 2029 über 
den Gemeindeausgleichsfonds (GAF). 
Finanziert wird der Gemeindeanteil der 
Erneuerung zu 100% vom GAF. 

 
 
Gemeindeehrungen 
In der Aula der Volksschule Berndorf wurden 
bei einem feierlichen Festakt verdiente Per-
sönlichkeiten geehrt. Im diesem schönen re-
präsentativen Rahmen wurden mit der Ehrung 
der Gemeinde auch verdiente ausgeschiedene 
Gemeindevertreterinnen und Gemeindever-
treter seitens des Landes Salzburg von LR Dr. 
Josef Schwaiger ausgezeichnet. Musikalisch 
umrahmt wurde der Abend des Festaktes mit 
einer Bläsergruppe der TMK Berndorf.  
Vbgm. a. D. Marianne Reitshammer, Fritz 
Georg Gmeiner und Roland Lechner wurden 
mit dem Ehrenring der Gemeinde, Christian 
Sigl mit dem Ehrenzeichen in Silber, Dr. Konrad 
Steiner,  Stefan Lechner und Ursula Eder mit 
dem Ehrenzeichen in Bronze, Postenkomman-
dant a.D. Hannes Moser, Architekt Hubert Föl-
sche und Dr. Gerhard Bachinger mit dem 
Berndorfer Bären ausgezeichnet.  
ÖR HR Dr. Josef Guggenberger wurde für seine 
langjährige Tätigkeit (10 Jahre Vizebürgermeis-
ter, 20 Jahre Bürgermeister und 20 Jahre Vor-
sitzender vom Salzburger Bildungswerk Orts-
gruppe Berndorf) die Ehrenbürgerschaft der 
Gemeinde Berndorf verliehen. 
 
 
Landesrat Dr. Josef Schwaiger  
Sepp Schwaiger wurde am 17. Juli 1965 in 
Berndorf geboren. Nach dem Studium der Poli-
tikwissenschaft und Agrarökonomik führte ihn 
seine berufliche Laufbahn als Bediensteter des 
Landes Salzburg in mehrere Führungspositio-
nen. 2013 wurde er zum Mitglied der Salzbur-
ger Landesregierung gewählt und 2018 als 
Landesrat wiedergewählt. Ein beliebter boden-
ständiger Landespolitiker der weit über die 
Landesgrenzen hinaus bekannt war, mit Hand-
schlagqualität auf den man sich verlassen 
konnte und stets ein offenes Ohr für „Alle“ 
hatte, so wird er beschrieben. Als Agrar- und 
Finanzlandesrat lagen ihm besonders der länd-
liche Raum, die Landwirtschaft, der Hochwas-
serschutz aber auch das Vereinsleben sowie 
das Ehrenamt besonders am Herzen. Vor allem  
aber war er Berndorfer aus Leidenschaft, er 
war einer von uns.  
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Wir werden ihn stets in bester Erinnerung be-
halten und ein ehrendes Andenken bewahren!  
 
Liebe Berndorferinnen und Berndorfer!  
Ein Jahr voller Herausforderungen neigt sich 
dem Ende zu. Trotz der wirtschaftlich nicht 
einfachen Rahmenbedingungen konnten Pro-
jekte realisiert und abgeschlossen werden. In 
der Gemeindevertretung wurden die Beschlüs-
se einstimmig gefasst. Ich möchte daher die 
Gelegenheit nützen, mich bei unserem Amts-
leiter Hannes Haberl und den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Gemeinde sowie dem 
gesamten Team der Gemeindevertretung für 
die gute Zusammenarbeit zu bedanken. Ein 
großes Dankeschön gebührt den Mitarbeitern 
der Rot Kreuz Dienststelle Mattsee, der Poli-
zeidienststelle Obertrum und des Regionalver-
bandes Salzburger Seenland. Ebenso möchte 
ich mich bei der Seniorenwohnheimleiterin 
Elisabeth Wuppinger und ihrem Team sowie 
unserer Sprengelärztin Frau Dr. Andrea Kotul-
la-Starek recht herzlich für die gute Zusam-
menarbeit bedanken.  
 
 

 
 
Ich wünsche Euch allen eine schöne Advents-
zeit, ein ruhiges, besinnliches Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch in ein erfolgreiches, 
gesundes Jahr 2026! 

 
 
Christbaum am Dorfplatz 
Der heurige Christbaum für unseren Dorfplatz 
wurde kostengünstig von Christbäume Stürzer 
erworben. Vielen Dank! 
 
 
 

Die Feuerwehr Berndorf sucht wieder 
alte Autos zu Übungszwecken 
Die Freiwillige Feuerwehr Berndorf sucht alte 
Autos für eine Feuerwehrübung. Wenn jemand 
sein altes Auto der Feuerwehr überlassen 
möchte, melden Sie sich bitte bei Feuerwehr-
kommandant-Stellvertreter, BI Manfred Mayr, 
Tel.-Nr. 0664/5287737.  
 
 
 
 

Weihnachtsöffnungszeiten im Gemeindeamt und Altstoff-
sammelhof 
 
Bitte merken Sie sich folgende Öffnungs- bzw. 
Schließzeiten im Gemeindeamt vor: 
29. Dez. 2025 – 07:30 - 12:00 Uhr 
30. Dez. 2025 – 07:30 - 12:00 Uhr 
Am 2. und 5. Jänner 2026 ist das Gemeinde-
amt geschlossen. 
 

Ab 7. Jänner sind wir wieder zu den üblichen 
Öffnungszeiten im Gemeindeamt für Sie da. 
 
Der Altstoffsammelhof ist am 24. und 31. De-
zember 2025 geschlossen.  
 

 
Gemeindeversammlung am 10. Dezember 2025 
 
Die öffentliche Gemeindeversammlung findet 
am Mittwoch, den 10. Dezember 2025 um 
18:30 im Sitzungszimmer im Kellergeschoss 
des Gemeindeamtes statt. Der Bürgermeister 
berichtet über das abgelaufene Jahr sowie 

über geplante Vorhaben und Projekte. Alle 
Gemeindebürger sind dazu recht herzlich ein-
geladen. 
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Einschreibung für Kinderbetreuung 2026/2027 und Einschreibung 
Ferienbetreuung 2026 
 
Auch heuer findet die Einschreibung für Kin-
der, die erstmals den Kindergarten oder die 
Alterserweiterte Gruppe besuchen wollen so-
wie die Anmeldung für die Nachmittagsbe-
treuung für 2026/2027 und die Ferienbetreu-
ung Sommer 2026 nicht persönlich im Kinder-
garten Berndorf statt. 
 
Auf der Gemeinde Homepage 
www.berndorf.salzburg.at unter „Neuigkeiten“ 
werden die Anmeldeformulare für die jeweili-
gen Betreuungsangebote hinterlegt.  
Bitte diese ausfüllen und per E-Mail an  
kinderbetreuung@berndorf.salzburg.at  
bis spätestens 6. Februar 2026 übermitteln.  
Die Formulare können auch am Gemeindeamt 
abgeholt und abgegeben werden. 
Zum persönlichen Kennenlernen wird dann 
gesondert eingeladen. Bei Rückfragen bitte um 
Kontaktaufnahme mit der Kindergartenleitung, 
Heidi Obersamer, Tel.-Nr. 0676/5213879. 
 
Folgende Einschreibungen sind möglich: 
Kindergarten  
Die Aufnahme der Kinder erfolgt grundsätzlich 
ab dem vollendeten 3. Lebensjahr.  

Alterserweiterte Gruppe und Kleinkindgruppe 
Die Aufnahme der Kinder erfolgt grundsätzlich 
ab einem Alter von 18 Monaten.  
 
Nachmittagsbetreuung 
Die Nachmittagsbetreuung für Kindergarten-
kinder erfolgt in der Zeit von Montag bis Don- 
nerstag täglich von 13:00 bis 17:00 Uhr und 
Freitag von 13:00 bis 15:00 Uhr, abhängig von 
der Anzahl der angemeldeten Kinder.  
 
Ferienbetreuung 2026 
Für Kinder von drei bis zehn Jahren wird wäh-
rend der Sommerferien eine Betreuung wie 
folgt angeboten: 
KW 29 – KW 33 (13.07. bis 14.08.2026) und 
KW 37 (07.09. bis 11.09.2026) 
Öffnungszeit: Von 7:00 Uhr bis 15:00 Uhr.  
Mittagessen wird ab mind. 5 Kindern angebo-
ten - € 6,50/Essen und ist verbindlich. 
Kosten: lt. Gebührentabelle 2026 
Die Abrechnung erfolgt wochenweise aufgrund 
der abgegebenen Anmeldung. 

 

 
 
 
Wichtiges zum Winterdienst in unserer Gemeinde 
 

Um einen möglichst reibungslosen Winter-
dienst sicherstellen zu können ist es erforder-
lich, neben einem gut organisierten Räum-
dienst auch auf einige wichtige Punkte auf-
merksam zu machen: 
 

Parken auf Gemeindestraßen 
Grundsätzlich besteht nach § 24 Abs. 3 StVO 
(Straßenverkehrsordnung) Parkverbot auf  
 
 

http://www.berndorf.salzburg.at/
mailto:kinderbetreuung@berndorf.salzburg.at
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Fahrbahnen mit Gegenverkehr, wenn nicht 
mindestens zwei Fahrstreifen für den fließen-
den Verkehr frei bleiben. Diese Regelung be-
trifft sehr viele Gemeindestraßen im Gemein-
degebiet von Berndorf.  
Wir können nur an alle Beteiligten appellieren 
die Benützung der Straßenflächen zu Parkzwe-
cken, speziell in den Wintermonaten, so gering 
als möglich zu halten um der kommunalen 
Versorgung, wie z.B. Abfallabfuhr-, Feuerwehr- 
und Rettungsfahrzeugen und eben auch dem 
Winterdienst die Durch- und Zufahrt mit einem 
Lastkraftwagen ungehindert zu ermöglichen. 
 
Schneeräumung von Gehsteigen ist Anrainer-
pflicht! 
Gemäß § 93 Abs. 1 StVO haben Eigentümer 
von Liegenschaften in Ortsgebieten, ausge-
nommen die Eigentümer von unverbauten, 
land- und forstwirtschaftlich genutzten Liegen-
schaften, dafür zu sorgen, dass die entlang der 
Liegenschaft, in einer Entfernung von nicht 
mehr als 3 m vorhandenen, dem öffentlichen 
Verkehr dienenden Gehsteige und Gehwege, 
einschließlich der in ihrem Zuge befindlichen  
Stiegenanlagen entlang der ganzen Liegen-
schaft in der Zeit von 6 bis 22 Uhr von Schnee 
und Verunreinigungen (gilt auch für z.B. feuch-
tes Laub) gesäubert sowie bei Schnee und 
Glatteis bestreut sind. Ist ein Gehsteig (Geh-
weg) nicht vorhanden, so ist der Straßenrand 
in der Breite von 1 m zu säubern und zu be-
streuen.  
 
Hinsichtlich der Bestimmungen des § 93 Abs. 1 
Straßenverkehrsordnung (StVO) erlauben wir 
uns darauf hinzuweisen, dass in unserer Ge-
meinde (im Gegensatz zu vielen anderen Ge-
meinden), diese Pflichten der Anrainer im We-
sentlichen von der Gemeinde als Serviceleis-
tung übernommen werden.  
 
Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Anrainer 
von der Räumverpflichtung und Haftung be-
freit sind. Das trifft insbesondere auf die, nach 
erfolgter maschineller Räumung durch die 
Gemeinde, erforderliche „Feinsäuberung“ der  
 

 
 
Gehsteige zu. Diese hat von den Anrainern zu 
erfolgen! 
 
Abfluss von Wasser – Ablagerung von Schnee 
Des Weiteren sind Besitzer der an die Straße 
grenzenden Grundstücke nach § 10 LStG. (Lan-
desstraßengesetz) verpflichtet, den Abfluss 
des Wassers von der Straße auf ihren Grund, 
die notwendige Ablagerung des bei der 
Schneeräumung von der Straße abgeräumten 
Schnees einschließlich des Streusplitts ihrem 
Grund zu dulden. 

 
Widerrechtliche Schneeablagerung auf Ge-
meindestraßen 
Leider müssen wir immer wieder feststellen, 
dass Anrainer ihren Schnee vom Vorplatz und 
auch von Gartenbereichen auf die Gemein-
destraße räumen und somit zu einer Verschär-
fung der sowieso schon angespannten Schnee-
lage auf diesen Straßen beitragen. 

 
Diesbezüglich wird seitens der Gemeinde 
Berndorf informiert, dass das Ablagern von  
Schnee vom privaten Bereich (Vorplatz, Gar-
tenfläche usw.) auf der Gemeindestraße nach 
den Bestimmungen des § 92 StVO (Straßen-
verkehrsordnung) verboten ist.  
 
Personen, die diesen Vorschriften zuwider-
handeln, können – abgesehen von den Straf-
folgen – zur Entfernung, Reinigung oder zur 
Kostentragung für die Entfernung oder Reini-
gung angehalten werden. 
 
Gefahr von oben 
Bei direkt an Straßen gelegenen Gebäuden 
sind außerdem Sicherungsmaßnahmen wegen 
potenzieller Dachlawinen zu treffen. Können 
Eis und Schnee nicht sofort entfernt werden, 
so müssen auf dem Gehsteig zumindest Warn-
hinweise (etwa Warnstangen) angebracht 
werden. 
An Gehsteigen und Straßenrändern sollten die 
durch Schneedruck überhängenden Äste von 
Bäumen bzw. Sträucher entfernt werden.  
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Schneeräumung auf Privatstraßen 

Von der Gemeinde 
Berndorf wurde die 
Schneeräumung 
auch auf Privatstra-
ßen mit Öffentlich-
keitsrecht, soweit 

dies von den Anrainern bzw. Eigentümern der 
Straße gewünscht wurde, durchgeführt. 

 
Seitens der Gemeinde Berndorf besteht die 
Bereitschaft, dies auch im kommenden Winter 
im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten so 
beizubehalten.  
 
Es muss jedoch ausdrücklich darauf hingewie-
sen werden, dass ein Rechtsanspruch der Stra- 
 
 

 
 
 
ßenbenützer auf Räumung dieser Straßen 
nicht besteht und diese Räumung erst nach 
erfolgter Räumung der Gemeindestraßen nur 
dann erfolgen kann, wenn der Zustand der  
Straßen eine schadfreie Räumung möglich 
macht. 
 
Weiters wird ausdrücklich darauf verwiesen, 
dass seitens der Gemeinde Berndorf im Be-
reich der oben angeführten Straßen auch kei-
nerlei Haftung übernommen werden kann. 
 
Um auch diesen bevorstehenden Winter mög-
lichst schad- und unfallfrei überstehen zu kön-
nen, dürfen wir nochmals an alle BürgerInnen 
appellieren die o.a. Punkte der StVO und des 
Landesstraßengesetzes einzuhalten.  

 
Neue Fahrpläne ab 15. Dezember 2025 – Sbg. Verkehrsverbund

Die neuen Fahrpläne des Salzburger Verkehrsverbundes gültig ab 15. Dezember 2025 
liegen wieder im Gemeindeamt zur freien Entnahme auf.   
Alle Informationen finden Sie vorab unter www.salzburg-verkehr.at  
oder der SVV-App. 

 
 

Abfallabfuhrplan für 2026  
 

Der Abfallabfuhrplan für das Jahr 2026 inklusi-
ve der Termine für die Entleerung der Papier-
tonne und der Abholung des gelben Sackes ist 
dieser Gemeindeinformation angefügt, bitte 
beachten Sie das für Sie relevante Gebiet!  

Perwang 

Richtung Michaelbeuern 

L 207 Richtung Seeham 

Großenegg 

http://www.salzburg-verkehr.at/
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Vom Entsorgungsunternehmen wurde festge-
stellt, dass im Gelben Sack auch Kleidung, Glas-
flaschen etc. entsorgt werden. Wir bitten Sie, 
bei der ordnungsgemäßen Trennung des Ab-
falls um Ihre Unterstützung! Ebenfalls werden 
andere Säcke (keine gelben ARA-Säcke) an den 
Straßenrand gestellt. Es darf noch einmal da-
rauf hingewiesen werden, dass die gelben Sä-
cke bei uns am Gemeindeamt kostenlos abge-
holt werden können. 
Die Firma Buchschartner erinnert, dass die 
Abfalltonnen am Abfuhrtag ab 06:00 Uhr mit 
dem Aufkleber nach vorne an die Straße zu  

 
 
stellen sind. Ebenso wird gebeten, die Straßen 
von herunterhängenden Ästen, Bäumen und 
Sträuchern zu befreien, damit ein unkompli-
ziertes Zufahren für das Entsorgungsfahrzeug 
gewährleistet ist.  
 
Der Abfallabfuhrplan ist auch auf unserer 
Website www.berndorf.salzburg.at hinterlegt  
und Sie können sich gerne mit der Gem2Go 
App an die Abfuhrtermine erinnern lassen.  

 

 
******************** 

 
Ihre persönliche Müll App 
 

Ein Service des Regionalverban-
des Salzburger Seenland liefert 
allen BürgerInnen ihren indivi-

duellen Müllkalender (Müll App) 
völlig kostenlos direkt auf das private Smart-
phone. Diese erinnert Sie daran, Ihre Abfallbe-
hälter rechtzeitig für die Abholung bereit zu 
stellen und beantwortet viele andere Fragen.  
 

Nachdem Sie die App installiert haben, können 
Sie mit drei einfachen Schritten die App indivi-
duell auf Ihrem Smartphone anpassen: 

• Gemeinde auswählen 

• Wohnadresse auswählen 

• Abfallarten und Intervalle auswählen 
Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind, 
lädt die Müll App den persönlichen Abfallka-
lender für das jeweilige Jahr auf Ihr Smart-
phone. 

 
 

********************** 
 
Es wird ersucht die Öffnungszeiten des Alt-
stoffsammelhofes (Gewerbestraße 20) zu be-
achten um im Zufahrtsbereich unnötige Staus 
vor der Öffnung zu vermeiden. 
 
Öffnungszeiten: 
Mittwoch:   von 16:30 – 18:00 Uhr 
Freitag:       von 14:00 – 16:00 Uhr 
Samstag:     von 08:00 – 11:00 Uhr 

Für Anfragen und Auskünfte stehen Ihnen die 
Bediensteten des Gemeindeamtes sowie die 
AbfallberaterInnen des Regionalverbandes 
Salzburger Seenland gerne zur Verfügung. 
 
 
 
 
 

 
********************** 

 
Gem2Go bietet nicht 
nur ein Erinnerungs-
service für sämtliche 
Kalendertermine der 
Gemeinde an, sondern 
informiert auch über 

wichtige Neuigkeiten, Veranstaltungen und 
Services der Gemeinde – jetzt herunterladen!  

Wichtig: bei Installierung der Gem2Go-App bit-
te Ihre Adresse eingeben, gezielte Infos für 
Straßen können nur so zugestellt werden. 
 
Die Handy-App ist für Android im Google Play-
Store und iPhone im App-Store kostenlos er-
hältlich! 

  

http://www.berndorf.salzburg.at/
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Informationen des         Teams Berndorf 
 
Beim Salzburger Energie-Gemeindetag Anfang 
Oktober in der Hammerschmiede in Wals wur-
den sieben Gemeinden für ihre Vorbildwirkung 
auf einem erfolgreichen Weg zu mehr Energie-
effizienz ausgezeichnet. Die Gemeinde Bern-
dorf wurde mit 4 e von 5 ausgezeichnet, die an 
das e5 Team mit Teamleiter Florian Mackinger 
überreicht wurden.  
In Berndorf trifft sich ein sehr aktives e5-Team 
mehrmals jährlich, um die Öffentlichkeitsarbeit 
für Energie zu organisieren. Vorträge zu Hei-
zungstausch und Photovoltaik sprechen die 
Bürger und Bürgerinnen an. Die Gemeinde hat 
viele Hausaufgaben bereits umgesetzt: Im  
Kindergarten- und Volksschulgebäude wurde 
eine alte Gasheizung durch eine Pelletsheizung 
ersetzt. Am Recyclinghof installierte die Ge- 
meinde eine 100 kWp Photovoltaik-Anlage, die  
 
 
 

 
Überschüsse werden in eine Energiegemein-
schaft eingespeist. Verkehrsberuhigung und  
Grüngestaltung im Ortszentrum sind der Ge-
meinde ein wichtiges Anliegen. Auf der Lan-
desstraße gilt seit dem Frühjahr eine 30 km/h 
Beschränkung. 

 

Bildquelle: Neumayr 

 

Hinweis zum Silvesterfeuerwerk
 
Der Jahreswechsel naht und damit auch wie-

der die Zeit 
der Feuer-
werkskör-
per. Un-
sachgemä-
ßes Hantie-
ren, die ver-

antwortungslose Weitergabe von Feuerwerks-
körpern an Kinder, fehlerhafte Feuerwerks-
körper, Witterungseinflüsse, selbst produzierte 
Knallkörper, illegale Böller sowie Vandalismus 
mit Feuerwerkskörpern führen aber jährlich zu 
zahlreichen Unfällen mit Personen- und Sach-
schäden. 
 
WICHTIG: Reste von Feuerwerkskörpern sind 
einzusammeln und müssen ordnungsgemäß 
entsorgt werden! 
 
 
 

 
Die Gemeinde Berndorf weist jedoch darauf 
hin, dass lt. Pyrotechnikgesetz die Verwendung 
pyrotechnischer Gegenstände der Kategorie F2 
(Kleinfeuerwerke, die eine geringe Gefahr dar-
stellen, einen geringen Lärmpegel besitzen und 
die zur Verwendung in abgegrenzten Berei-
chen im Freien vorgesehen sind) im Ortsgebiet 
verboten sind und daher NICHT verwendet 
werden dürfen. 
 
Der Bürgermeister wird, wie in den vergange-
nen Jahren auch, heuer keine Ausnahmen für 
Silvesterfeuerwerke erteilen! 
 
Es wird zudem ersucht, möglichst auf das  
Abschießen von erlaubten Feuerwerken und  
Böllern zu verzichten, um unnötigen Lärm und 
Feinstaub zu vermeiden. 
(Bildnachweis: pixabay) 
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Aktueller Selbstschutztipp des Sbg. Zivilschutzverbandes 
 

 
 

Salzburger Landeshilfe - Spendensammlung 
 
Auch heuer ersuchen wir wieder um eine 
Spende für die Landeshilfe, die Personen in 
Notsituationen hilft, für die in keinem Gesetz 
jemals Vorsorge geschaffen werden kann. Ihre 
Spenden werden rasch und unbürokratisch an 
diejenigen SalzburgerInnen weitergegeben, die 
sie am dringendsten benötigen – Familien und 
Kinder in Not, alte und kranke Menschen, Per-
sonen in schwierigen Lebenssituationen. 

Die Mittel werden im Bundesland Salzburg 
verteilt und kommen somit auch Personen in 
Ihrer unmittelbaren Nähe zugute. 
 
Spenden bitte auf das Spendenkonto der 
Salzburger Landes-Hypothekenbank, IBAN 
AT19 3400 0649 0441 7408, BIC: 
RZ00AT2LXXX.  
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Seeland Wärmebildaktion 2025/2026 
 

Bild: © Foto Istock Suljo 
 

Als e5-
Gemeinde 
unterstützt die 
Gemeinde 
Berndorf seine 
Bürgerinnen 
und Bürger bei 

Energieeffizienz- und Klimaschutzmaßnahmen.  
 
Seit 15 Jahren organisiert der Regionalverband 
Salzburger Seenland gemeinsam mit Partnern  
jährlich die Wärmebildaktion in der Region. 
Die Wärmebilder eines Gebäudes zeigen die 
Stellen an denen Wärme verloren geht und 
geben einen guten ersten Hinweis an welchen 
Bauteilen Sanierungsarbeiten sinnvoll wären.  
Im Winter 2025/26 können wir im Rahmen der 
Klima- und Energiemodellregion wieder für 33 
Gebäude in der Region die Aufnahmen kosten-
los anbieten. Regulär kosten die Aufnahmen 
diesen Winter € 175,-- inkl. MwSt. pro Gebäu-
de inkl. gemeinsamer Abschlussveranstaltung 
mit Informationen und einer Beratung vor Ort.  
 
€ 40,- davon übernimmt die Gemeinde. Bitte 
legen Sie die Rechnung der Wärmebildaktion 
am Gemeindeamt vor! 
 

Unter allen verbindlichen Anmeldungen ver-
losen wir 33 Gratis-Teilnahmen.  
 
Angemeldete, die nicht ausgelost werden zah-
len den Normalpreis.  
Anmeldungen sind ab sofort und bis spätes-
tens 04.01.2026 unter energie@rvss.at mög-
lich. Die Aufnahmen werden je nach Witterung 
im Jänner/Februar 2026 gemacht werden. 
Aufgrund der nötigen Temperaturen und Wet-
terlage kann dies auch kurzfristig erfolgen. Die 
Teilnehmer müssen zum Zeitpunkt der Auf-
nahmen aber nicht zu Hause sein. 
Voraussetzungen zur Teilnahme: 

• Das Gebäude muss sich in einer Mitglieds-
gemeinde des Regionalverbandes Salzbur-
ger Seenland (www.rvss.at) befinden.  

• Anmelden zur Wärmebildaktion kann nur 
der Besitzer das jeweilige Gebäude. Pro 
Person kann nur ein Gebäude angemeldet 
werden. 

• Das Gebäude muss ein Wohngebäude 
(Einfamilien-, Zweifamilien- oder Reihen-
haus) sein. 

• Die Wärmebildaktion ist eine freiwillige 
Leistung des Regionalverbandes Salzbur-
ger Seenland. Es besteht kein Rechtsan-
spruch darauf. 

 
 

Blutspendeaktion am 8. Jänner 2026 – 16:00 – 20:00 Uhr 

Am Donnerstag, den 8. Jänner 2026 von  
16:00 – 20:00 Uhr findet in der Volksschule 
Berndorf wieder eine Blutspendeaktion statt.  
Achtung: die Blutspendeaktion wurde um 
eine Stunde verlängert! 
 
Ihre Blutspende ist sehr wichtig, da durch die 
zahlreichen Erkrankungen im Moment viele 
Blutspender ausfallen! 
Bitte nehmen Sie einen amtlichen Lichtbild-
ausweis zu jeder Blutspende mit! 

Die Blutuntersuchung: 
Ihr Blut wird auf Risikofaktoren wie Aids, He-
patitis B, Hepatitis C, Syphilis sowie auf einen 
Leberwert untersucht. Zusätzlich werden Ihre 
Blutgruppe und der Rhesusfaktor bestimmt.  

Wir ersuchen Sie deshalb, sich auch diesmal 
wieder recht zahlreich an der Blutspendeakti-
on zu beteiligen. Bedenken Sie bitte, dass auch 
Sie in die Lage kommen können, bei Verlet-
zungen oder Operationen Blut zu benötigen.  

mailto:energie@rvss.at
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Christbaumsammeln der Landjugend am 10. Jänner 2026 
 
Die Landjugend Berndorf sammelt wieder am 
Samstag, den 10. Jänner 2026 ab 08:00 Uhr 
die Christbäume ein.  
 

Wer seinen Christbaum an die Landjugend 
abgeben will, legt diesen bitte bis zum 09. 
Jänner 2026 sichtbar neben die Straße.  
 

Ein gesonderter Postwurf zu Jahresbeginn wird 
nicht mehr ausgeschickt. Der Termin ist auch 
im Veranstaltungskalender 2026 angeführt. 
 
Danke der Landjugend für ihren unentgeltli-
chen Entsorgungsdienst! 
 
 

 
 

Stellenangebote 
 
Die Fa. WAC Walcher Andreas Cooltrailers 
sucht zum sofortigen Eintritt einen 
 
LKW-Mechaniker (m/w/d) mit C Führerschein 
 
Arbeitsort: Gewerbestraße 3,5165 Berndorf 
Kontakt: Andrea Walcher, Tel. 0660 1613343 
Bewerbung bitte an: office@cooltrailers.at 
 
 
 
 

Die Pfarren Berndorf und Obertrum suchen  
 
Reinigungskraft (m/w/d)  
 
die gründlich und zuverlässig ca. 5 STd./Woche 
in beiden Pfarren arbeiten möchte. 
Informieren und bewerben unter  
Tel. 0677 1819 5162 
oder job@seenlandpfarren.at 
 
 

 

Wohnungen „Perwangerstraße und Am Reiterbach“ zu vermieten 
 
Wohnung „Perwangerstraße 6/4 zu vermieten 
 
Laut Mitteilung der Salzburg Wohnbau GmbH, 
Bruno -Oberläuter-Platz 1, 5020 Salzburg 
steht zurzeit in der Wohnanlage Franz-Xaver-
Gruber Platz 1 folgende Mietwohnung zur 
Vermietung frei und kann neu vergeben wer-
den: 

 

Wohnung „Perwangerstraße 6/4“ 

2-Zimmer / 53,89 m² 
Erdgeschoss, HWB 32,00, Räume: Wohnzim-
mer, Kochnische (unmöbliert), Schlafzimmer, 
Vorraum, Abstellraum, Bad/WC sowie Terasse 
und Kellerabteil 
Bruttomietzins dzt.: € 804,94 (inkl. BK / HK / 
AP) 

 
 
 

Kaution: € 2.420,00;  Beitritt Genossenschaft: € 
570,00 
voraussichtlicher Bezug: ab 01.01.2026  
 
Bewerbungsfrist bis 09. Dezember 2025 
 
Nähere Informationen zu dieser Wohnung 
erteilt die der Salzburg Wohnbau GmbH, 
Bruno -Oberläuter-Platz 1, 5020 Salzburg, Tel. 
0662/2066-211 (Frau Margrit Fingerlos) oder 
erhalten Sie im Gemeindeamt Berndorf, Tel. 
06217/8133. 
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Wohnung „Am Reiterbach 2/8“ zu vermieten 
 
Laut Mitteilung der Gemeinnützigen Wohn- 
und Siedlungsgenossenschaft „salzburg“ reg. 
Gen.m.b.H. steht zurzeit in der Wohnanlage 
„Am Reiterbach“ folgende Mietwohnung zur 
Vermietung frei und kann neu vergeben wer-
den: 
Wohnung „Am Reiterbach 2, Top 8“ 

2-Zimmer / 65,42 m² 
2. Ober/Dachgeschoss, Lift vorhanden 

 
 
 

 
Miete: € 830,45 (inkl. BK + HK + freier Abstell-
platz 2/8) 
Kaution: € 2.493,00 ev. Beitrittsgebühr € 
432,00 (inkl. Genossenschaftsanteil) 
voraussichtlicher Bezug: ab 01.10.2025   
 
Nähere Informationen zu dieser Wohnung 
erteilt die Gemeinnützige Wohn- u.  Siedlungs- 
genossenschaft „salzburg“, Tel. 0662/431221-
66 (Frau Rosa Schmidhuber) oder erhalten Sie 
im Gemeindeamt Berndorf, Tel. 06217/8133. 

 

 

Wohnung „Am Reiterbach 3/8“ zu vermieten 
 
Laut Mitteilung der Gemeinnützigen Wohn- 
und Siedlungsgenossenschaft „salzburg“ reg.  
Gen.m.b.H. steht zurzeit in der Wohnanlage 
„Am Reiterbach“ folgende Mietwohnung zur  
Vermietung frei und kann neu vergeben wer-
den: 

 

Wohnung „Am Reiterbach 3, Top 8“ 

2-Zimmer / 50,18 m² 
2. Ober/Dachgeschoss 
kein Lift vorhanden 

 
 
 

 
Miete: € 696,71 (inkl. BK + HK + freier Abstell-
platz 3/8 im Freien) 
Küche mit Ablöse möglich 
Kaution: € 2.091,00 ev. Beitrittsgebühr € 
432,00 (inkl. Genossenschaftsanteil) 
voraussichtlicher Bezug: ab 01.12.2025 – ab-
hängig vom Sanierungsbedarf 
 
Nähere Informationen zu dieser Wohnung 
erteilt die Gemeinnützige Wohn- u.  Siedlungs- 
genossenschaft „salzburg“, Tel. 0662/431221-
66 (Frau Rosa Schmidhuber) oder erhalten Sie 
im Gemeindeamt Berndorf, Tel. 06217/8133. 

 
 

 
Bei allen 3 Wohnungen handelt es sich um 
förderbare Wohnungen. 
Es besteht die Möglichkeit, einen Antrag um 
Gewährung von Wohnbeihilfe zu stellen. Für  
 

eine unverbindliche Vorabberechnung bitte 
bei der Wohnberatung des Landes 
Tel.Nr.0662-8042-3000, E-Mail: wohnbauför-
derung@salzburg.gv.at 
 

 
 

 
Bildquellen: Pixabay, Buchschartner, © Foto Istock Suljo 

 
 
 
 
 
 

mailto:wohnbauförderung@salzburg.gv.at
mailto:wohnbauförderung@salzburg.gv.at
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Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

Johann Stemeseder 

Bürgermeister 

 

 

 
 

 

 
Medieninhaber, Verleger und Herausgeber: Gemeinde Berndorf b. Sbg., 5165 Berndorf, Franz Xaver Gruber-Pl. 1 Für den Inhalt verant-

wortlich: Bürgermeister Johann Stemeseder, 5165 Berndorf, Tel. 06217/8133, Verlagspostamtspartner  5165 Berndorf - Internet: 
www.berndorf.salzburg.at - E-mail: gemeinde@berndorf.salzburg.at.  

Ein schönes Weihnachtsfest und  

ein gesundes Jahr 2026 

 wünschen der Bürgermeister,  

die Gemeindevertretung und 

die Bediensteten der Gemeinde  

Berndorf ! 

 

http://www.berndorf.salzburg.at/
mailto:gemeinde@berndorf.salzburg.at
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